
•  Schmerzen oder Leiden  
erheblich, langanhaltend und 
nicht zu lindern

•  schwere Krankheit ohne  
Aussicht auf Heilung

•  fehlende eigenständige Futter-/
Wasser aufnahmeo 
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NETZWERK

*  Nottötung nur mit erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. Nottötung berufsmäßig und regelmäßig nur mit  
Sachkundenachweis. Bei Anwesenheit einer Tierärztin/eines Tierarztes ist eine Euthanasie möglich. Bei frischen  
Verletzungen ist in  wenigen Fällen eine Schlachtung möglich. Zur Entblutung muss eine entsprechende Vorrichtung  
außerhalb des Stalles vorhanden sein. Rechtliche Anforderungen sind zu beachten. fokus-tierwohl.de

Krankes oder 
 verletztes Tier

Nottötung A)

Benötigt:
• Beobachtung
• Ruhe
• tierärztliche Behandlung
• reduzierte Konkurrenz
•  erleichterten Zugang  

zu Futter/Wasser 

Krankenabteil mit  
erhöhtem Kontrollintervall

Verbleib
in der Herde

Entscheidungswegweiser zum tierschutzgerechten 
 Umgang mit krankem & verletztem Geflügel in der land-
wirtschaftlichen Tierhaltung zu Erwerbszwecken 
(modifiziert nach DLG-Merkblatt 477, 1. Auflage, Stand: 10/2022)

neinjaja erneute Prüfung

nein

Bildquellen: 
1   Dr. Birgit Spindler, TiHo Hannover
2    Betäubungsgerät für Großgeflügel bis 25 kg BTGII von Dick, Bezugsquelle:  

https://www.dick.de/messer/schneiden/detail/fleischer/betaeubungsgeraet-btg-ii-fuer-grossgefluegel
3   Dr. Christiane Keppler, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 
4   Hannah Kanwischer, LWK Niedersachsen

•  ≤ 5 kg fester und präziser  
Schlag auf den Kopf (stumpfen 
Gegenstand zum Tier führen; 
max. 70 Tiere/Tag/Person) 

•  > 5 kg (auch bei leichteren 
 Tieren anwendbar): Bolzen-
schuss,  Elektrobetäubung, 
 Fixierzange

•  Genickbruch unverzüglich nach 
erfolgreicher Betäubung

•  ≤ 3 kg  manuell (max. 70 Tiere/
Tag/Person) oder mechanisch

•  > 3 kg mechanisch z. B. Töte- 
Fixierzange
 deutliche Lücke zwischen  
zwei Wirbeln, nur Haut spürbar,  
Blutung nach innen

1. Betäubung 3. Tötung
1

•  Anzeichen für Betäubung:  
keine Reaktion bei Berühren  
der  Augenlider, Körperstarre, 
unbewusstes Flattern 
 keine/unsichere Anzeichen  
 nachbetäuben

2. Betäubungskontrolle
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•  Anzeichen für Tod:  
keine  Reaktion bei Berühren 
des  geöffneten  Auges,  
fehlende  Atmung,  
Entspannung der  Muskulatur  
 keine/unsichere Anzeichen, 
dann Genickbruch prüfen

4. Tötungskontrolle
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A) Ablauf einer Nottötung mit Erläuterungen


